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Mit der dialektischen Verknüpfung von Mensch, Technik und 
Verantwortung werden weitreichende gesellschaftliche, poli
tische und juristische Themen unserer Zeit angesprochen, die 
ihren Grund und ihre Zwecksetzung in der vollen Entfaltung 
und Nutzung aller wissenschaftlich-technischen Errungen
schaften im Interesse der sozialistischen Gesellschaft haben. 
Diese Themen kennzeichnen auch die vielfältigen Wider
sprüche, die sich insbesondere zwischen objektivem Anspruch 
und subjektiver Leistung oder Leistungsmöglichkeit ergeben 
können, und ebenso die große Verantwortung des Menschen 
bei der Bewältigung der technischen, ökonomischen und 
sozialen Probleme sowie der internationalen Klassenkampf
probleme der Gegenwart. Das gilt keineswegs nur im Hin
blick auf exponierte Leistungen in der Wissenschaft und 
Technik, in der Medizin sowie in anderen Tätigkeitsbereichen 
mit hohem Qualifikations- und Risikogehalt. Es gilt in glei
chem Maße für die alltäglichen Aufgaben der Werktätigen in 
Schaffens- und Lebensbereichen mit Millionenwerten, wo 
Sorgfalt und Präzision gefordert und Entscheidungen zu 
treffen sind, die die Effektivität oder Nichteffektivität ganzer 
Industriezweige oder Lebensbereiche betreffen. 1

Zur aktuellen Bedeutung der Verantwortlichkeitsregelungen 
für fahrlässige Rechtsverletzungen

Die im Verhältnis zu früheren Entwicklungsetappen der Pro
duktivkräfte unvergleichlich gewachsene Verantwortung des 
Menschen ist es auch, die u. E. fahrlässiges Verhalten mit 
Schadensfolgen zu den wichtigen Fragen des sozialistischen 
Rechts werden läßt. Hier reflektieren sich Grundfragen der 
Verhaltensanforderungen, ihrer Realisierung und Bewertung, 
wird die Scheidelinie zwischen Recht und Unrecht, Art und 
Qualität der Rechtsverletzung und der rechtlichen Verant
wortlichkeit durch Gesetzgebung und Rechtsprechung ge
zogen, werden unabdingbare künftige subjektive Handlungs
bereitschaften, insbesondere bei der Verwirklichung der 
ökonomischen Strategie, auf der Basis der Gesetzlichkeit und 
des gesellschaftlich Verantwortbaren stimuliert. Damit sollen 
Leistungswille, fachliches Können, Verantwortungsbereit
schaft und schöpferisches Handeln der Werktätigen auf der 
Basis eines hohen politischen Bewußtseins entwickelt und 
weiter ausgeprägt werden.

Das sozialistische Recht muß diesen Erfordernissen und 
Zielen dienen, indem es z. B. ein hohes Niveau fachlich-politi
scher Qualifizierung sichern hilft; die Verantwortungsinhalte 
und -bereiche klar bestimmt und erbrachte Leistungen richtig 
bewerten hilft; schöpferisches Handeln der Menschen stimu

liert und schützt; die Grenzen zwischen Mut und Hasard, 
verantwortungsvollem Handeln und Verantwortungslosigkeit 
deutlich markiert; solche Rechte und Pflichten fixiert und 
stimuliert, deren Erfüllung zu modernsten und effektivsten 
Lösungen führt.

Eingeordnet in diese Funktion des sozialistischen Rechts 
sind auch seine Verantwortlichkeitsregelungen für fahrläs
sige Strafrechtsverletzungen, seine Kriterien und Maßstäbe 
dafür, was gesellschaftlich nicht geduldet wird, wofür der 
einzelne einzustehen hat, wofür also Sanktionen und staat
lich-rechtliche Gegenreaktionen verschiedenster Art vorzu
sehen sind. Es hat sich u. E. bewährt, im sozialistischen 
Rechtssystem und in der Rechtsverwirkliehung solche Prin
zipien durchzusetzen, die die Gesamtheit der Einflußfaktoren, 
die abgestufte Reaktion auf eine menschliche Entscheidung 
und Handlung berücksichtigen und ermöglichen. Dabei geht 
es um die Aufgabe, „natürliche Privilegien“ des einzelnen im 
Zusammenhang mit der sozialen Determination jeder Hand
lung differenziert zu erfassen und somit eine komplexe 
soziale und rechtliche Wertung menschlichen Handelns zu 
ermöglichen.

Aus strafrechtlicher Sicht findet diese Aufgabenstellung 
in den Verantwortlichkeits- und Schuldregeln des StGB ihren 
konkreten Ausdruck, von deren politischer Wirksamkeit das 
Präsidium des Obersten Gerichts bereits 1973 feststellen 
konnte, daß „die Anwendung der Schuldbestimmun
gen ... entscheidenden Einfluß auf die gerechte und gesetz
liche Rechtsprechung und wirksame Bekämpfung der Krimi
nalität“ hat.2 Uns scheint es natürlich zu sein, daß es dabei 
im konkreten Fall Probleme und Schwierigkeiten, ja auch 
unterschiedliche Auffassungen geben kann. Das kann z. B. den 
Umfang und die Bedeutung der Anforderungen, den Inhalt 
und die Grenzen von Pflichten und deren Erfüllbarkeit be
treffen. Ebenso natürlich ist, daß rechtliche Auffassungen, 
Regelungen und Standpunkte nicht für alle Zeit festgeschrie
ben, sondern in Abhängigkeit vom historisch konkreten 
Entwicklungsstand weiterzuentwickeln sind. Das Eindringen 
in die Dialektik von allgemeiner staatsbürgerlich-verfas
sungsmäßiger Verantwortung und begrenzter rechtlicher 
Einzelpflicht, von stabiler Verhaltensvorschrift und dynami
schem Handlungserfordernis sowie in neue naturwissen
schaftlich-technische Forschungsergebnisse verlangen solche 
Konkretisierungen. Die dynamische Gesetzeskonzeption in der 
marxistisch-leninistischen Philosophie oder die in der 
Technik noch nicht allgemein übliche, aber u. E. unabdingbare 
Konzeption von der Versagenswahrscheinlichkeit veranlassen 
ftuch zu neuen rechtlichen Sichtweisen.

Mit derartigen Problemen wird konfrontiert, wer über 
Inhalt und Grenzen strafrechtlicher Fahrlässigkeit nachdenkt 
und die im StGB enthaltenen Bestimmungen zur Fahrlässig
keit in ihrer heutigen Relevanz beleuchtet.

In Gestalt der §§ 5, 7 und 8 StGB haben wir feste, in der 
Praxis erprobte und bewährte gesetzliche Vorschriften, die 
u. E. auch künftig eine verläßliche Orientierung und Anlei
tung bilden werden. Wir gehen davon aus, daß in der Praxis 
auftretende Probleme bei der Einschätzung der Fahrlässig-
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